
MEIN URTEIL

Stempeln oder
stempeln gehen
s gibt keine absoluten Kündi-
gungsgründe. Stets kommt es

auf den Einzelfall an, so steht es inje-
dem Urteil zu fristlosen Kündigun-
gen. Auch ein kasses Fehlverhalten
mag durch besondere Gründe ge-
rechtfertigt sein. Doch gibt es typi-
sche Fälle. in denen Arbeitsgerichte
KündigungsschutzkJagen regelmä-
ßig abweisen. Da t zählt der Miss-
brauch der Stemoeluhr.

Ein aktueller Fall: Die Personal-
ratsvorsitzende eines Unternehmens
arbeitete seit 14 Jahren als Leiterin
der Personalstelle. Sie trug Verant-
wortung für die Führung und Kon-
trolle der Kasse sowie für die Pflege
des Zeiterfassungssystems. Das da-
für notwendige Vertrauen des Arbeit-
gebers fehlte offenkundig: Er beauf-
tragte einen Detektiv mit ihrer Über-
wachung. Die Observation ergab,
dass die Mitarbeiterin es mit ihrer ei-
genen Arbeitszeit nicht so genau
nahm. Seit einem Jahr besuchte sie
jeden Montagnachmittag eine Kran-
kengymnastik. ohne beim Verlassen
des Betriebs auszustempeln. Am
Dienstag trug sie das Ende der Thera-
pie als ArbeiLsende ftir den Montag
manuell nach. Freitass wurde bei ilx

ourcn oas zeltellassun8,ssyslElu - 4rr-

ders als bei Kollegen - keine 30-mi-
nütige Mittagspause abgezogen. Der
Arbeitgeber hatte gefunden, was er
suchte, und kündigte mit Zustim-
muns des Personalrats fristlos.

Zu Recht. Das Urteil des Landesar.
beitsgerichts (LAG) Rheinland-Pfalz
überzeugt durch klare Worte. Die
Personalratsvorsitzende hatte einge-
wandt, die Krankengyrnnastik sei
mit der Geschäftsftiherin abge-
stimmt: zur Erhaltung ihrer Arbeits-
fähigkeit. Außerdem habe sie verein-
bart, Ausfallzeiten nacbzuarbeiten'
Das erklärt aber nicht, weshalb sie
die Zeiten der Therapie manuell als
Arbeitszeit erfasste. Denn eine auto-
matische Erfassung hätte gerade ge-
zeigt, welche Zeiten hätten nachgear-
beitet werden müssen.,,Unplausibel,
sinnlos, lebensfremd, völlig konstru-
iert" - so das LAG (Az. 4 Sa 996/06).
Genauso ist es. Noch hanebüchener
sind ihre Erklärungsversuche ftir die
unterlassene Buchung der Pause am
Freitag: entweder ein Veisehen, oder
ein unbekannter DTitler habe mani-
puliert. Die Personalratsvorsitzende
war für die Pflege des Zeiterfassungs-
systems verantwortlich. Und sie soll
nicht gemerkt haben, dass fteitags 30
Minuten mehr als Arbeitszeit ge-
bucht wurden? Unglaubhaft - so das
LAG. Unglaublich, möchte man mei-
nen, dass eine Personalratsvorsitzen-
de bei dieser Sachlage vor Gericht
zieht, um ,,ihr Recht" zu suchen.
Roland Lukas, langjähriger Vizepräsr-
dent des Arbeitsgerichts Frankfurt,
arbeitet als selbständiger Konflikt-
löser im Arbeitsrecht.


